
 

Nutzungsordnung für das frei zugängliche WLAN 

durch Anklicken des jeweiligen „Login“-Feldes 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Nutzungsordnung gilt für die Nutzung schulseitig bereitgestellter Dienste (WLAN*, 

Netzwerkinfrastruktur, Lernmanagementsystem etc.). Diese Ordnung ist bei jeder Einwahl in 

das bereitgestellte WLAN zu akzeptieren, bevor die Dienste freigeschaltet werden.  

* Bsp. BBSSTH-Open, BBSSTH-Gast 

 

2. Nutzung von Diensten und Geräten 

Die Nutzung des bereitgestellten WLAN erfolgt auf das alleinige Risiko des Nutzers. Die Schule 

übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an der Hard- und Software privater Endgeräte, für 

Datenverluste oder für irgendwelche anderen Schäden, die dem Nutzer bei der Verwendung der 

schulischen Infrastruktur entstehen. Die Nutzer verpflichten sich, bei der Verwendung der 

bereitgestellten Dienste zur Einhaltung geltender Gesetze (siehe Nutzungsordnung für private 

Endgeräte im Schulalltag). Die Nutzer halten die Schule gegenüber Ansprüchen Dritter schad- 

und klaglos, auf welcher Rechtsgrundlage diese auch immer geltend gemacht werden, sofern 

diese Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung der bereitgestellten Dienste stehen.  

 

3. Datenschutz und Datensicherheit 

Anmeldedaten werden für einen Zeitraum von einer Woche erfasst und können bei 

Manipulationen und/oder Beschädigungen Rückschlüsse auf den Verursacher geben. Nach 

diesem Zeitraum werden die entsprechenden Daten gelöscht.  

 

4. Maßnahmen bei Verstößen 

Bei Zuwiderhandlungen, Manipulationen und/oder Beschädigungen der digitalen Infrastruktur 

werden neben pädagogischen Maßnahmen insbesondere der Entzug der Nutzungs-

berechtigung, schulische Ordnungsmaßnahmen nach § 61 NSchG, die Einschaltung der Polizei 

und die Stellung von Strafanzeigen sowie die Geltendmachung zivilrechtlicher Schadensersatz-

ansprüche gegen die verantwortlichen Personen erfolgen. 

 

5. Schlussbestimmungen 

Diese Nutzungsordnung tritt zum Schuljahr 2026/27 in Kraft. Sie wird jährlich durch die Gesamt-

konferenz überprüft und bei Bedarf angepasst. Die Evaluation erfolgt auf Grundlage von 

Rückmeldungen aus der Schulgemeinschaft. 


